Neuauflage Stolz-Prozeß

1. Verhandlungstag am 18. März 2009                                 

                                         (1848: Beginn der Großdeutschen Revolution) 

Vorbemerkung: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat, wie bekannt sein dürfte, das Urteil des Landgerichts (LG) Mannheim, Glenz-Strafkammer, im großen und ganzen bestätigt, darunter auch das 5jährige Berufsverbot, jedoch Frau Rain Stolz in einigen weniger wichtigen Punkten freigesprochen, so daß im Rahmen einer Neuverhandlung die Höhe der Haftstrafe geändert werden muß, d.h. Frau Stolz wird einige Monate weniger bekommen (müssen).

In der Dienstag- Ausgabe des Mannheimer Morgen (MM) und seiner Nebenausgaben, darunter die Weinheimer Nachrichten, findet sich auf S. 3, unter der Überschrift „Aussicht auf mildere Strafe“ ein Dreispalter aus der Feder des sattsam bekannten Steffen Mack, der auch gestern (als einziger Medienvertreter)  fast während des ganzen Verhandlungstages anwesend war. – Auch in der heutigen Ausgabe, 19. März findet sich ein Mack-Beitrag, wieder ein Dreispalter, mit der Überschrift „Abstruse Abschweifungen. Beide Artikel sind mit einem Stolz-Foto „geschmückt.

Vor dem Gerichtsgebäude keine uniformierte Polizei zu sehen. In einer Seitenstraße ein Mannschaftswagen und ein PKW (VW Passat Kombi). Im Einsatz etwa 15 Uniformierte, darunter 4 „weibliche Wesen“.

Im Innern das bekannten Spielchen beim Einlaß: Kontrolle wie auf einem Flughafen, doch kein offensichtlichen Schikanen. – Zuhörer zu Beginn etwa 35 + 4 (!) „staschu“-Vertreter (politische Polizei, natürlich in Zivil), darunter die „Spitzmaus“,  wie auch ein japanischer Jungjurist, der zur Zeit beim Landgericht hospitiert. --- Einige Zuhörer kamen von recht weit her, darunter Andreas K., Berlin, Dieter D., Basel. „Nationale, rechte „Prominenz“ war NICHT vertreten!“

Die Verhandlung war um 9Uhr angesetzt. – Um 9.07Uhr erscheint Frau Stolz (1) aus dem LG-„Verließ“ (2) in Begleitung von RA L. Bock. – Das Gericht, die berüchtigte 6. (Große) Strafkammer (StK) erscheint um 9.08Uhr, aber in bisher unbekannter Besetzung. Unser aller „Freund“, Richter NEIN, Dr. Meinerzerhagen, und der Rest seiner Truppe mußten wegen Befangenheit den Platz der „2. Reihe“ überlassen. Die 3 Berufsrichter, darunter eine Sie (Berichterstatterin), unter Vorsitz von Olaf Rinio sind alle um die 40 Jahre; die beiden Schöffinnen im etwa gleichen Alter. – Die Staatsanwaltschaft (StA) wird durch unseren „Freund Grossmann“, der in Begleitung einer Justiz-Referendarin war, vertreten. Gr. hatte bereits im Vorfeld geäußert, er sehe keinen Anlaß, vom Strafmaß von 3, 5 Jahren weit herunterzugehen.

Weiterhin anwesend: 2 Gerichtsdiener (Justizbeamte) + 5 Polizisten; alle bewaffnet! – 12 Medienvertreter, darunter 2 Fotografen. – Aus den früheren Prozessen dem Berichterstatter bekannt: der Vertreter von BILD Rhein-Neckar, ein „Gorilla-Typ“, der bereits erwähnte MM-Schreiberling Mack sowie der Schreiberling von „Die Rheinpfalz“, Ludwigshafen. Anwesend zeitweise auch eine Mitarbeiterin, um die 30, von dpa, die sich in enge Jenas gezwängt hatte. – Nach dem Auftakt verließen die Fotografen den Sitzungssaal.

Zum Auftakt mußten erst noch die beiden Schöffinnen vereidigt werden. --- Um 9.12Uhr beginnt der Kammervorsitzender mit halbwegs vernehmbarer, aber eintöniger Stimme das Urteil der Glenz-Kammer zu verlesen. Um 9.55Uhr macht er eine erste Pause für 10 Minuten; weiter indes erst um 10.12Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sind nur noch 6 Medienvertreter im Saal; der BILD-Mensch ist weg! – Auch die Uniformierten sind weniger geworden: 1 Gerichtsdiener + 3 Polizisten; die „staschu“-Truppe ist noch vollzählig. – Nach der Verlesung des Urteils der 1. Instanz, Glenz-Kammer, ist das Revisionsurteil des BGH dran, das man als Ohrfeige für Grossmann + Glenz & Co. Bezeichnen, die wohl beweisen wollten, wie linientreu man ist und dabei auch bereit ist, ein Übersoll anzustreben. – Die „Vorlesung“ des Kammervorsitzenden endet um 11.02Uhr

Jetzt wendet er sich an Frau Stolz und fragt, ob sie Angaben zur Person und zur Sache machen wolle. Sie verneint Angaben zur Person, da bekannt, will sich aber zur Sache äußern und bittet um eine kurze Pause. Diese wird gewährt; es geht um 11.19Uhr weiter.

Da es nur noch um die Höhe der Freiheitsstrafe gehe, so Frau Stolz, sei die Frage der Schuld(haftigkeit) ihres Handelns wie auch die Frage ihrer Einsicht von wesentlicher Bedeutung. – Sie stellt dann fest, daß Deutschland NICHT frei ist (OMF = Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft, so ein Ausdruck von Prof. Carlo Schmid, SPD-MdB und Mitglied der sog. Grundgesetz-Kommission, in seiner Grundsatzrede). Denn in einem „freien Land“ käme niemand wegen einer Meinungsäußerung ins Gefängnis. Und, sich an die Zuhörer wendend, grüßt sie die anwesenden „Reichsbürger“. Dann erwähnt sie sehr knapp die Anklagepunkte, die aufgrund der eingelegten Revision wegfallen, d.h. von denen sie freigesprochen wurde.

Sie schildert weiterhin recht knapp ihr Verhalten und die verfolgte Strategie im Zündel-Prozeß. Es sei ihr als Verteidigerin immer darum gegangen, das Gericht von der Unschuld ihres Mandanten zu überzeugen. Doch das Gericht wollte nicht wissen und habe ihre Beweisanträge grundsätzlich und regelmäßig mit der Begründung „ohne Bedeutung, gehört nicht zu Thema“ abgelehnt.

Schuld, so Frau Stolz, setze auch Vorsatz voraus, hier der Vorsatz zum bewußten Lügen, d.h. Falsches wieder besseres Wissen behaupten.

Sie beginnt dann mit der Auflistung von Zeuge und Zeugnissen, auf Grund dessen sie begonnen haben, an der „offiziellen Darstellung der HOLO....-Geschichtsschreibung“ zu zweifeln und sich daher verpflichtet sah, im Interesse ihres Mandanten, hier Ernst Zündel, die nunmehr als „Straftat nach § 130“ eingestuften Beweisanträge zu stellen, um für ihren Mandanten wie auch für sich selbst Klarheit zu gewinnen.. Sie beginnt mit dem Jagschitz.Gutachten vom April 1992 im Verfahren gegen Gerd Honsik, Landgericht Wien. Dann zitiert sie ausführlich Prof. Dr. Nolte:: „im Bereich der Wissenschaft darf an allem gezweifelt werden!“ Hätten die REVISIONISTEN gewichtige Argumente oder seien es nur agitatorische Lügen? Weiter führt sie die Doktorarbeit der Frankreich-Jüdin Olga Wormser-Migot (Le système concentrationaire nazi de 1933 – 19945 = Das System der NS-Konzentra-tionslager), 1968) ihrer „Glaubensgenossin“ Simone Veil, die als geb. Jacob lange Zeit als vergast geführt wurde. Dann die ziemlich junge Arbeit des Fritjof Meyer (3), die zu unterschiedlichen Aussagen kommen, um so auf die Widersprüche hinzuweisen, die zu Zweifeln berechtigen. Dürfe, so Frau Stolz erneut, eine Anwältin das einfach nicht zur Kenntnis nehmen und keine diesbezüglichen Beweisanträge zur Klärung des Sachverhaltes stellen? Warum ahnde das derzeitige Rechtssystem hierzulande das pflichtbewußte Vorgehen eines Anwaltes als Straftat? Eine Folgerung, die jedem normal Denkenden eigentlich klar sein müßte: Zweifel müssen erlaubt sein, ja sie müssen sich sogar aufdrängen! Die derzeitige offizielle HOLO...-Geschichtsschreibung sei auf die Ebene einer neuen Staatsreligion emporgehoben worden, die jeden Vergleich mit dem Mittelalter aushalte, ausgenommen das Foltern und Verbrennen. Die heutige HOLO...-Inquisition verurteile immer und schicke Meinungsabweichler ins Gefängnis. – Natürlich darf in ihrer Aufzählung von „hehren und lichtvollen“ Zeugen eine Gestalt wie Elie Wiesel nicht fehlen – dieser, nebenbei, überlebte mit seinem Vater Auschwitz (!) und schloß sich dem „Todesmarsch“ (4) gen Westen an, anstatt auf die sowjetischen „Befreier“ zu warten...

Um 12.25Uhr unterbricht der Vorsitzende und verkündet die Mittagspause bis 13.30Uhr; weiter geht es wieder um 14.42Uhr.

Das Gericht erscheint in der gleichen Zusammensetzung; StA Grossmann wird durch dessen Chef vertreten. Im Saal noch 1 Gerichtsdiener + 4 Uniformierte. Zu Beginn kein Medienvertreter; Mack (MM) erscheint erst wieder gegen 14.30Uhr; er ist jetzt der einzige Medienvertreter. Auch die Zahl der Zuhörer hat sich um ein Drittel gelichtet. Je länger die Verhandlung fortschreitet, um so mehr lichten sich die Reihen.

Nachdem der Vorsitzende Frau Stolz das Wort erteilt hat, setzt sie ihre Ausführungen mit der Frage fort, wie sich die offizielle HOLO...-Geschichtsschreibung die Ausführung dieses „einmaligen Ereignisses“ vorstelle. Sie trägt die verschiedenen Theorien vor und zitiert ua. auch einen der bekanntest HOLO...-Päpste, den aus Wien stammenden und mittlerweile verstorbenen US-Juden Raul Hilberg, der in seinem mehrmals überarbeiteten Alterswerk, auch aufgrund der revisionistischen Forschungen, zugeben mußte, daß es keinen Plan oder ähnliches gab. Seine „Lösung“: „die unausgesprochene geistig-politische Verwandtschaft der Täter“ (, d.h. eine Art von „Telepathie“). Als gewichtiger Zeuge durfte auch der ehemalige Leiter des Münchener Instituts für Zeitgeschichte, Martin Broszat, mit seinem Kurzbrief an die Wochenzeitung „Die Zeit“ aus dem Jahr 1960 nicht fehlen:“ Auf dem Gebiet des DEUTSCHEN REICHES gab es keine Vergasungen!“ Kein HOLO...-Prozeß auf deutschem Boden, bei dem der Name Prof. Faurisson nicht fällt, hier im Zusammenhang mit seiner „Réponse“ (Antwort) an Jean-Claude Pressac und dessen Auftragarbeit für die Klarsfeld-Stiftung (5), die zu einer Anklage gegen Prof. F. führte 

Um 14.47Uhr unterbricht der Vorsitzende erstmals und bittet, beim THEMA zu bleiben. Frau Stolz läßt sich nicht beirren und fährt in ihrer Argumentation fort. Zwei Minuten später unterbricht der Vorsitzende sie erneut und ermahnt sie, nicht abzuschweifen, sondern über den „HOLO....“ zu sprechen. Sie kontert und weist darauf hin, daß alles, was sie vorbringt zum Thema gehört. Und mit Vergnügen erwähnt sie, daß Dr. M. ihr immer untersagt habe, über den „HOLO....“ zu sprechen.

Um 14.57Uhr wird Frau Stolz eine weitere Pause von 15 Min. eingeräumt. In allen Pausen wird sie von einem Gerichtsdiener sofort ins „Verließ“ gebracht! – Weiter geht es um 15.25Uhr. – Außer Mack ist kein Pressemensch mehr da. Auch die „staschu“-Leute sind weg. Anwesend noch 1 Gerichtsdiener + 3 Uniformierte, darunter 2 Frauen.

Die offizielle „HOLO...“-Geschichtsschreibung, so Frau Stolz, ihren roten Faden wieder aufnehmend, sei unzusammenhängend, sei unglaubwürdig. Und die wissenschaftliche Infragestellung und Hinterfragung bedeute hierzulande Gefängnis, wenn man nicht Fr. Meyer heiße. – Sie erwähnt dann den Mahler-Prozeß vor dem LG Landshut wegen dessen Äußerung im Gespräch mit einem „Michäll Fridmoo“ – Jude, wer es nicht wissen sollte, jener mit „gewissen Vorlieben“ - für die mittlerweile eingegangene Zeitschrift „Vanity“. Wohl erst- wie einmalig bei „HOLO...“_Prozessen hierzulande habe ein Staatsanwalt einen Beweisantrag eingebracht, um den „HOLO....“ zu beweisen. In diesem Fall habe es sich um die Aussage des ehemaligen AU...-Kommandanten Höss gehandelt. Diese sei jedoch nicht gerichtsverwertbar, da sie, wie mittlerweile allgemein bekannt sei, unter FOLTER zustande gekommen sei. 

„Man darf nicht fragen, wie ein solcher Massenmord technisch möglich war.

Er war technisch möglich, weil er geschah.“

Das, so Frau Stolz, sei die Problemlösung französischer Geschichtsforscher als Antwort auf das Wirken von Prof. Faurisson im Jahre 1979 gewesen – Sein berühmter Kurzbrief an die Zeitung „Le Monde“.

Wer´s so schlucken will, der möge es schlucken. Doch wer zu einem anderen Schluß kommen sollte, der geht ins Gefängnis!

Die „HOLO...“-Leugnung werde hierzulande als eine Art von GOTTESLÄSTERUNG aufgefaßt!!!

Die INQUISITION  des Mittelalters werde heute kritisiert, zu Recht. Aber die heutige Vorgehensweise sei vom Ansatz her die gleiche, da der „HOLO....“ den Stellenwert einer (Staats-) RELIGION eingenommen habe. Und hier durfte natürlich der Hinweis auf den Vorgang Bischof Williamson NICHT fehlen.

Gegen Schluß, aber viel zu lange – etwa 25 Minuten – befaßte sie sich mit Bildfälschungen, ausgehend von einem Foto, das Friedman Mahler im zuvor erwähnten Gespräch vorgelegt hatte, und dann mit einem Foto, das sich in einer Besprechung des Buches des US-Juden und nunmehrigen frz. Staatsbürgers Jonathan Littell  „Die Wohlgesinnten“ frz. Originaltitel „Les bienveillants“ in „Der SPIEGEL“ 7/2008, S. 151, findet... Es zeigt angebliche Juden-Erschießungen durch deutsche Soldaten in der Ukraine. Die Fälschung des Bildes hat Udo Walendy bereits vor Jahrzehnten nachgewiesen. – Hier hat sich Frau Stolz, deren Kräfte gegen Ende stark nachließen, mehr oder wenig verrannt, als sie sich darüber fast 20 Minuten ausließ, anstatt das Foto der Kammer und den anderen Beteiligten zu zeigen und mit Verweis auf die Untersuchung von Udo Walendy das Ganze als Fälschung zu bezeichnen. Die Ausführlichkeit beanstandete dann  auch der Vorsitzende, nicht ganz zu Unrecht. Es war dann auch die letzte Aktion am heutigen Tag. 

Um 16.37Uhr beendet der Vorsitzende die Verhandlung und setzt als Fortsetzungstermin Dienstag, den 24. März, 9Uhr, fest.

Die Kammer insgesamt, nicht nur der Vorsitzende Richter, hat sich am 1. Verhandlungstag sehr zuvorkommend verhalten. Kein Vergleich mit Richter NEIN, Dr. M., und der Glenz-Kammer. – Ob sich diese Einschätzung aufrecht erhalten läßt, werden wir am Dienstag sehen.

(1) Sie wirkt etwas geschwächt; ihre Gesichtsfarbe ist blasser als sonst – der Knast zeigt wohl doch erste „Wirkung“. – Ihre derzeitige „Wohnanschrift“: Ob. Fauler Pelz 1 (jva), (D) 69117 Heidelberg / Neckar --- Bitte kein „Überzeugungsmaterial“ schicken sowie langatmige Briefe schreiben! Immer NOCH Zensur durch das LG Mannheim. – Kurze aufmunternde Briefe mit den zulässigen Briefmarken + Anheftung eines 5 €-Scheines, Ansichtskarten sind natürlich auch erwünscht. 

(2) Angeklagte, die sich in Haft befinden, werden in Zellen im Kellergeschoß des LG bis zum Beginn einer Verhandlung sowie in den Verhandlungspausen gebracht; die Zellen sind fensterlos, haben aber eine Pritsche. Es gibt auch in der Mittagszeit eine dürftige Verpflegung. --- Ich spreche aus Erfahrung (!, da ich dieses „Vergnügen“ mehrmals genießen durfte.

(3) Der Meyer-Aufsatz  + die Zurückweisung meiner Anzeige gegen Meyer durch die StA auf der Rückseite steht als Sonderdruck zur Verfügung. Er kann bei mir oder Faksimile-Verlag – Pf. 330 404, (D) 28334 Bremen, durch Zusendung von Briefmarken im Wert von 4 €, - 5  €-Schein außerhalb der brddr, bestellt werden. – Der Sonderdruck ist weder indiziert und auch (noch ) nicht verboten! Man kann damit ALSO offensiv (!) werben!

(4) Siehe dazu auch meinen Beitrag „Befreiung von Auschwitz – Tatsache, Mythos, Lüge, Legende“ ( 3 €, Versand eingeschlossen) – Pf. 100 245, (D) 69442 Weinheim/B. – Auf der Heimseite des AU....-Museums heißt es dazu ua. „Evakuierung nach Westen, allgemeinhin als „Todsmarsch“ bezeichnet. Und hierzulande gibt es mittlerweile x Todesmärsche.
(5) Ein richtiger Todesmarsch war die Vertreibung der BRÜNNER Deutschen (Inner-Mähren). Siehe dazu „Schreie aus der Hölle“.

(6) Jean-Claude Pressac: Auschwitz – Technique and Operation of the Gas Chambers – 537 S., New York 1989 / ders. Les crematories d´Auschwitz – la machinerie du meurtre à masses – 153 S., Paris 1993 / ders.: Die Krematorien von Auschwitz – Die Technik des Massenmordes – 210 S., München 1994 --- Lt. einer SPIEGEL-Meldung Mitte März kann man die engl. Ausgabe kostenlos anfordern bei „Beate Klarsfeld Foundation“ – 515 Madison Ave. NY City, USA 10022.

Unter www.morning.web.de, www.rnz.de und über „google“ unter www.paperball.de sowie Eingabe von Sylvia Stolz findet man weitere Hinweise.  

Allgemeiner Hinweis: Über alle Reizthemen wie auch die damit zusammenhängenden Personen bekommt man über „google“ oder eine andere Suchmaschine weitere Hinweise, die nicht immer systemkonform sind.
Weinheim an der Bergstraße, den 19. März 200

Günter DECKERT

WER diesen Artikel in Gänze oder auch nur auszugsweise übernimmt, ist gehalten, die Quelle anzugeben. Das Einarbeiten von eigenen Meinungen und / oder Änderungen wie Auslassungen sind im Falle des Falles deutlich zu kennzeichnen.

